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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem vorliegenden Gesetzentwurf geben wir die folgende Stellungnahme ab: 
 
Um Wiederholungen zu vermeiden verweisen wir zunächst auf die Stellungnahme des 
DBB NRW, die wir inhaltlich uneingeschränkt teilen.  
 
Aus dem Gesetzestext selber (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) und des Gesetzesbegründung ergibt 
sich, dass die Erhöhungen jeweils um 0,2 % Punkte vermindert werden.  
 
Diese 0,2 % sind für die Versorgungsrücklage gedacht, die aber im kommunalen Be-
reich seit Jahren wegen der Änderung der maßgeblichen Vorschriften nicht mehr exis-
tiert. Nach unserer Auffassung darf die Kürzung für den kommunalen Bereich nicht vor-
genommen werden.  
 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

   Köln, 18.11.2015 
Bublies 02 21/91 28 52-15 2015/01252-we 
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Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
 

Silberbach 
Landesvorsitzender  


